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Mietvertrag Hüpfburg:  MAXIFUN SUPER KROKODIL 

Vermieter: 

Martin Daffner 

Nirschlkofener Str. 11 

84166 Adlkofen 

 

Mieter: 

Vorname:_______________________________________ 

Name:__________________________________________ 

Straße:__________________________________________ 

PLZ / Wohnort:______________________________________ 

Mietgegenstand: Hüpfburg MAXIFUN SUPER KROKODIL 

Abmessung: 6,8 x 4,0 x 4,5 m 

Zubehör: Gebläse, Unterlegfolie, Eingangsteppich 

Sonstiges Zubehör:____________________________ 

Mietzeitraum: ______  Tage 

Mietpreis:_________ 

 

Der Mietpreis wird in bar bei Übergabe der Hüpfburg fällig. 

Sollte die Hüpfburg einen oder mehrere Tage später zurückgegeben werden, so wird die 

jeweilige Tagespauschale für jeden weiteren angefangenen Tag fällig.  

(siehe Preisliste www.hupfdibupfdi.de) 

 

 

 

mailto:info@hupfdibupfdi.de


 

    hupfdibupfdi Hüpfburgverleih 
                                      Martin Daffner, Nirschlkofener Str. 11, 84166 Adlkofen 
                                      info@hupfdibupfdi.de, +49 (0) 8707 / 9329999, +49 (0) 160 / 97078820  
     

 

 

Die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten. 

Der Mieter übernimmt die volle Haftung für Sach- und Personenschäden die aus dem Gebrauch der                                                                                            

Hüpfburg entstehen können. 

- Der Vermieter übergibt die Hüpfburg in gebrauchsfähigem Zustand, übernimmt aber keine 

keine Haftung und Schadensersatz wenn sich ein Gebrauch- oder Funktionsmangel 

herausstellt. 

- Der Mieter verpflichtet sich alle Schäden und Funktionsmängel, die sich bei Gebrauch der 

Hüpfburg herausstellen, unverzüglich anzuzeigen.  

- Der Mieter haftet im vollen Umfang für Schäden und Verschmutzungen an der Hüpfburg, die 

während des Mietzeitraums entstanden sind.  

- Der Mieter haftet für das Abhandenkommen der Hüpfburg. 

- Die Kosten für Reparatur, Reinigung und Wiederbeschaffung werden dem Mieter in 

Rechnung gestellt. 

- Gerichtsstand für Auseinandersetzungen ist Landshut 

 

 

 

Ort, Datum   _________________________________ 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

                   Mieter                                                                                          Vermieter 
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